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Mm Mchtigungsrecht des Lehrers.
tstortsehung.»

Konflikt Zwilche« Ztrafgeseh und kantonale Verordnung. Es ist nun
interessant und notwendig zu wissen, was skr ein Verhältnis sich heraus-
bildet zwischen dem Strafgesetze einerseits und der kantonalen Verord-

nung anderseits, nachdem das erste Taten verbietet, welche die letztere

erlaubt und umgekehrt. Die kantonale luzernische Verordnung über die

Züchtigung in der Schule geht nämlich weiter als daS Strafgesetz und

zwar in dem Sinne, daß sie den Lehrer in Wahl und Anwendung der

Züchtigungsmittel wesentlich beschränkt. Der Richter ist nun nicht im
mindesten gehalten, nach kant. Verordnungen zu urteilen, weil ihnen der

Charakter deS Gesetzes fehlt, lleberschreitungen derselben können diszipli-
«arisch geahndet, niemals aber strafrechtlich verfolgt werden. Beispiel:
Ein luz. Lehrer züchtigt einen Schüler durch Schläge auf daS Gesäß,
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welche Strafe nach dem Wortlaut der Vollziehungsverordnung nicht

erlaubt ist. Er wird eingeklagt. Der Richter wird den Kläger ab-

weisen, trotzdem Striemen als Spuren der Züchtigung sich vorfanden.

Die Züchtigung im vorliegenden Falle stellt weder eine Gesundheitsge.

sährdung noch eine Gesundheitsbeschädigung dar, im übrigen ist sie durch

die ZüchtigungsbesugniS der Lehrer gedeckt. Das Strafgesetz wird nicht

übertreten und kann der Kläger höchstens an die kant. Erziehungsbe-

hdrden gewiesen worden.

Anmerkung. Entscheidung de« Reichsgerichte« 1906. Der erste Richter
meint, da» Züchtigungsrecht de« Lehrer» sei al» eine ihm gegebene Amtsbefug-
ni« abhängig von den ihn verpflichtenden, da« zugedachte Recht betreffenden
amtlichen Vorschriften! e« ende da, wo diese versagen und ganz sicher da, wo

ihm ein in ihnen enthaltene« Verbot entgegentrete. Dieser Sah ist recht«irrig.
Die widerrechtliche Körperverletzung ist nach den Grundsätzen de« Retch«stras>

rechte« zu beurteilen. Die Widerrechtlichkeit e'.ner Körperverletzung ist ou«ge-
schlössen, wenn letztere durch die Gesetze de« Staate« geboten oder erlaubt wird.
Dem Lehrer wird vom Staate ein Zkchtigung«recht eingeräumt.

Wer ist dem Z -A. de« Lehrer» unterstellt? Diese nicht sehr ein-

fache Frage beantworte ich vom pädag. Standpunkt aus dahin: Soweit
das Aussichtsrecht — und die Aufsichtspflicht des Lehrers reicht, ist er

auch züchtigungsberechtigt. Was soll etwa die Aufsichtspflicht (siehe luz.

Vollziehungsverord. Seite 33 Z ii7> ohne das Züchtigungsrecht? Es

find säuberlich gedruckte Buchstaben, die nie Leben erhalten werden, wenn

der Lehrer nicht genügend Rücken erhält und sich um seiner ewigen

Rügen willen nur auslachen lasten soll.

Juristisch genommen hat der Lehrer ein Z.»Recht vor allem seiner

Klaffe gegenüber. Ob er auch Schüler anderer Klaffen züchtigen darf,

ist streitig. DaS deutsche Reichsgericht entschied fast immer dahin, daß

dem Lehrer auch außer der Schule und gegen Schüler anderer Klaffen
»in Z.-Recht zustehe.

Kaufmann und ein erheblicher Teil der RechtSlehrer beschränken

das Z.-R. des LehrerS auf seine Klaffe und den Schulweg; sie berufen
sich auch auf eine Anzahl bezügl. Gerichtsentscheide. (Bafelland-Echasf-
Hausen.) Es ist sonach — bis und solange hier volle Klarheit ge-

schaffen wird — nicht ratsam, Schüler anderer Klaffen und außer der

Schule zu züchtigen. Namentlich muß ich hier warnen vor der falschen

Austastung, die viele Lehrer haben, wenn sie einen Kollegen ohne behörd»
lichen Auftrag stundenweise vertreten. Sie haben kein Z.-R. und werden
die Züchtigung dem Klassenlehrer überlasten.

Anmerkung. Der Bruder eine« zu Nachsitzen verurteilten Schüler«
suchte den Lehrer in seiner Wohnung auf und verlangte die Freilassung. Sie
wurde ihm nicht gewährt. Im Weggehen gebrauchte der Knabe de«wegen ge»
meine Schimpfwörter gegen den Lehrer. Am folgenden Vormittag traf der



Z71

letzter« den besagten Knaben auf dem Flur des Schulpebàudes und holte ihn in
seine Schulklasse hinein. Er hielt dem auch jetzt noch trotzenden Knaben sein
ungebührliches Betragen vor und züchtigte ihn mit einem Rohrstock dergestalt,
bah der Knabe den Rücken voller blauer Flecke davongetragen habe. Der Vater
bet Gezüchtigten klagte wegen Ileberschreitung und Anmatzung eines Züchtigung»-
rechtes, das dem betr. Lehrer gar nicht zugestanden wäre. Die erste Instanz
verurteilte den Lebrer zu einem Tag Gefängnis. Der Kompetenzgerichts-
hofDresden entschied, datz die Schulzucht in einem solchen Falle
gemeinschaftliches Recht des ganzen Lehr Personals sei, welche»
sich ohne Unterschied auf alleSchüler der Anstalt erstrecke, sosern
nicht ausdrückliche Beschrânlungsvorschristen existieren.

Andere Kompetenzgerichtsentscheide. (Deutschland.)
a) Die Schulzucht ist ein gemeinschaftliche« Recht des ganzen Lehrpersonal«

usw. wie oben.

b) Dem Verklagten stand als Mitglied des Lehrerkollegiums an der
Schule, welche der Knabe besuchte, das Recht der Züchtigung gegen denselben zu.

c) Der Beschuldigte ist Mitglied des Lehrerkollegium« an der Schule,
welche der Knabe S besuchte. Demselben'steht da« Recht der Schulzucht zu.

Konkurrenz de» Z -K. Eine Konkurrenz in Ausübung des Z.-R.
ist denkbar zwischen Eltern und Lehrern. Es ist hier nicht zu vergessen,

daß das elterliche Recht entschieden das stärkere ist. Der Lehrer mag
sich auch wohl hüten vor einer Doppelbestrafung vorgekommener gehler.
Ein Mißgriff in dieser Beziehung würde ihm allzeit schwer angerechnet.

Wchtigungsanlaß. Damit eine Züchtigung gerecht sei, bedarf sie

eines genügenden Anlasses. Einwandfrei sind vor allem die Tatbestände
de» Strafgesetzbuches, dann gehören daher auch Lüge. Ungehorsam, Auf-
lehnung, Verfehlungen gegen die Schuldisziplin in und auch außer der

Schule, aus dem Turnplatz und Schulweg. Es gibt aber Schulverord-

nungen, welche mit ihren Verboten in das Privatleben des Schülers
hineinspielen. Ich nenne das Rauchverbot, Wirtschastsverbot, Tanz»

verbot usw. Die Bestrafung ist unbedingt Sache der Schulorgane. Ob
sie auch Sache deS Lehrers ist, ist vom Rechtsstandpunkte aus mindestens

sehr fraglich. Kaufmann verneint hier sehr entschieden, und mit ihm
stimmen viele Rechtslehrer überein, indem sie geltend machen: »Prinzipiell
läßt sich nicht rechtfertigen, daß der Schulpflichtige zu jeder Zeit und

an jedem Orte der Disziplinargewalt seines LehrerS unterstehe.« Kauf»

mann spricht von einem Universalerzieher, — und meint damit den

Lehrer — den er unbedingt ablehnen möchte.

Vom Pädagog. Standpunkt aus scheint mir diese Auffassung ent»

schieden zu arg. Ich möchte sie nicht teilen, obgleich sie für den Lehrer
viel bequemer wäre, denn ich denke höher von dem Amte und der Be-

deutung des Erziehers. Ganz energisch verwahren aber möchte ich mich

dagegen, daß man dem Lehrer eine Beauffichtigungspflicht überbindet

und ihm dann die Wahl läßt zwischen der armseligen Rolle eines
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Anzeiger?, aus den niemand hdrt, weil man nicht anstoßen will und

dem Vergnügen, sich von den Gerichten aus die Finger tlopsen zu lassen,

weil man dem X. einige wohlverdiente Hiebe applizierte.
Die deutsche Gerichtspraxis hat in sehr vielen Fällen den Lehrer

geschützt und ihm also ein Z.-R. zugestanden, das soweit reicht, als seine

BeausfichtigungSpflicht geht. Mir will scheine», daß es keinen ver>

nünftigern und gerechteren Ausweg in dieser Sache gibt.
Anmerkung. Oberverwaltungsgerichts-Entscheidung.
Die Ausübung der Schulzucht, welche den Lehrern und Schulinspeltorni

zusteht, beschränkt sich nicht nur auf den Ort und die Zeit der Unterrichts«»-
teilung, sondern auch aus da» Verhalten der Schüler außerhalb der eigentlichen
Unterrichtsstunden. Da» gerichtliche Verfahren ist daher unzulässig, wenn die

Grenzen der amtlichen Befugnisse nicht überschritten wurden.
Entscheide des Kompetenzgerichtshoses.
it) Daß übrigens der Lehrer jene» Recht auch wegen solcher Ungebührlich-

ketten ausüben dürfte, deren ein Schüler außerhalb der Schule sich schuldig
macht, unterliegt keinem Zweisel.

b) Man kann ihre Anwendung weder aus den Ort noch aus die Stunden
des Unterrichtes beschränken, wenn man den Erziehungszweck nicht beeintrâch-
tigen will.

e) Von dem Bereiche der Schulzucht sind aber, da der Zweck der dssent-

lichen Unterrichtsanstalten nicht bloß der Unterricht, sondern wesentlich auch die

Erziehung ist, solche Unarten der Kinder, welch- außerhalb der Schule begangen
werden, nicht ausgeschlossen.

Reichsgerichtsentscheid l!1t)9. Da« dem Lehrer zustehende Züchtigung»-
recht dient nicht lediglich den Zwecken des Unterricht» und der eigentlichen Er-
ziehung, sondern ebensosehr der Aufrechterhaltung der Schulzucht, die den Lehrer
verpflichtet, auch das sittliche Verhalten des Schüler« — in und außer der

Schule — zu beaufsichtigen.

Lehrer in eigener Zache. Hier ist auch die Frage zu erledigen,
wie sich der Lehrer zu Verhalten habe, wenn er selbst oder seine Ange-
hörigen daS Opser von Zuchtlosigkeiten der Jugend geworden. Die

Abgrenzung für die Erlaubtheit einer Züchtigungshandlung ist hier un-
gemein schwierig und die Gerichtspraxis außerordentlich schwankend.

Ist der Lehrer in seiner Eigenschaft als Lehrer und in Ausübung seines

AmteS angegriffen worden, so steht ihm daS Züchtigungörecht zweifellos

zu, in allen andern Fällen tut fallen) er gut, sich mit einer Anzeige

an den Klassenlehrer, Eltern oder Schulbehörde zu begnügen. Der

AuSgang einer event. Gerichtsverhandlung wäre zum mindesten höchst

zweifelhaft, da der subjektiven Auffassung deS Richters sozusagen alleS

überlassen ist.

Iìichtiguagsaà. Räch Besprechung deS Züchtigungsanlaffes habe

ich mich im folgenden den ZüchtigungSarten zuzuwenden und behandle:
») Die körperliche Züchtigung. WaS sich von pädagogischen

und andern GsichtSpunkten darüber sagen läßt, habe ich mit großer



Einschränkung im ersten Teile meines Referates niedergelegt. Ich komme

darauf nicht mehr zurück, sondern beginne mit der Aufführung einzelner

Arten der körperlichen Züchtigung.

l. Kchliige an den Kopf. Pädag. Standpunkt. Th. Wilhelm
äußert sich hierüber sehr interessant:

,?a die wichtigsten Sinnesorgane und Nerven des Menschen sich im
Kopse befinden, so ist es erklärlich, wenn eine besondere Rücksicht aus diese em-
pfoblen wird und wenn infolgedessen eine von jeher bekannte Züchtigungsart
(Ohrfeige, Maulschelle, Backenstreich und wie sie alle heißen) verpönt ist, da

min glaubt, annehmen zu müssen, daß durch die Erschütterung da» Gehirn oder
da« Gehör leide» könnten. Es ist nun ebenso sicher nachgewiesen, daß ein Schlag
hinter die Ohren. — welche Stelle die härteste des ganzen Körper» ist, —
oder auf die Wange nicht öfter von Übeln Folgen begleitet ist, als die Eisen»
bahnsahrt, von der jedermann weiß, daß da Unfälle möglich, ja sogar häufig
find. Tie zwei Dinge find ihrem Zwecke nach verschieden, aber da« haben sie

gemeinsam, daß Fahrlässigkeit, Bosheit, ein unglücklicher Zufall, aber nicht der
normale Betrieb Ursachen der Übeln Folgen sind."

Ich möchte meinerseits Schläge an den Kops niemals empfehlen,

sondern sie von den gebräuchlichen ZüchtigundSarten ausschließen, muß
aber mit vielen Laien und Kollegen zugeben, daß die Gefährlichkeit
dieser Züchtigungsart stark übertrieben wurde. Ich möchte hier auch

zwei Ansichten Raum geben, die ich äußern hörte und denen mau nicht

jede Berichtigung absprechen kann.

1. Der natürliche Instinkt deS Züchtigende» reizt den letztern,
mit empfindlichem Reize gerade jene Stelle deS Körpers zu treffen, von
der der Trieb zur strafwürdigen Handlung ausging. Beherrscht die

Vernunft den Instinkt, so w«rden Unfälle nicht leicht vorkommen. Ohne-

hin sollte niemand züchtigen, eS sei denn, daß er vollständig Herr seiner

selbst ist.

2. Zur Züchtigung gehört gewissermaßen auch eine mäßige kr«

regung des Züchtigenden. Eine Züchtigung, rein geschäftsmäßig oder

ganz kalt und gleichgültig ausgeführt, ruft im Augenzeugen derselben
einen widerlichen Eindruck hervor und verfehlt auch die gewünschte er»

jieherische Wirkung; denn nock nie haben Langmut und Gleichgültigkeit
sich bei Kindern Respekt verschafft, wohl aber Schwäche ahnen und die

Größe deS Vergehens verkennen lassen, auch zum Widerstand gereizt.

Setzen wir den Fall: Sin Schüler wird vom Lehrer wegen eines Fehlers,
begangen vor der ganzen Klaffe, zur Rede gestellt. Er leugnet, trotz-
dem ihm seine Ausschreitung bewiesen wird. Dem Lehrer, der die

Strafe auSsprechen will, .mault' und trotzt er in Gebärde und Beweg»

ung. Der Lehrer schaut zu. Die Klaffe entsetzt sich. Hat nun, so

mächte ich fragen, der Schüler daS Recht fortzumaulen, solange eS ihm
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beliebt und der Lehrer die Pflicht, ihn anzuhören, bis er damit zu Ende

ist? Ich meine, ein Klaps aus das unverschämte Maul bringt den

Helden zur Vernunst. Löst sich die Sache nicht rasch und gründlich,
so möchte ich hundert an eins wetten, der nächste, der zur Nede gestellt

wird, mault auch. Es ist ja interessant, den Lehrer zu sehen, wie er

das einsteckt und lustig, wenn es Radau gibt. Die beschämende Maul»

schelle aber wird keinen Märtyrer zieren, wohl aber einen Maulhelden
brandmarken.

3. Da serner Schläge an den Kopf als eine gar so barbarische
Züchtigungsart angeschwärzt werden, so wird man mir erlauben, auch

da das Lichtlein soweit zurückzuschrauben, daß es klar brennt und minde-

stens nicht mehr raucht. Ich lese da eines TageS von dem Dichter-

sürsten Göthe folgendes:
.Eine» Schuster» Knabe drang an einen schönem Herbsttag in Böthet

graben Garten ein. Ter Dichter batte da viele von eigener Hand gezogene
Obstbäume mit den köstlichsten Früchten. Ter Knabe hatte an dem Wasser,
da» ihm ob dem herrlichen Anblick im Munde zusammenlief nicht genug, er

füllte sich die Taschen mit Aepseln und wollte eben da» Weite suchen, al» Göthe

hinter einem Gebüsche hervortrat und dem Dieb eine derartige Ohrfeige verab-

folgte, dab die grobe Hand de« Dichter» deutlich aus Geficht und Hal» de»

Knaben in roten Striemen abgezeichnet war. Der Nachbar Schuster soll sich

nachher bei Böthe für seine Erziehung«b:ihülfe höflich bedankt haben. Da»
hinterlassene Merkmal der Züchtigung ließ er durch einen Maler abzeichnen, und
die Zeichnung soll heute »och vorhanden sein.

Abschließend bemerke ich nochmals zu diesem Punkte, daß ich nicht

Anhänger dieser Züchtigung bin, aber dafür halte, man sollte nirgend«
übertreiben, auch nicht im Heruntermachen dieser ZüchtigungSart.

l^ortsepung folgt.)

Vas Staccato-Spiel.
Hochsommer war's. Bormittags zirka 10 Uhr. Ich spazierte vor

der hübschen Veranda des Hotel Bellevue aus Rigi-Kaltbad. Soeben

hatte das Glöcklein der nahen Bergkapelle in die frische, heitere Alpen-

lust hinaus verkündet, daß der Morgengottesdienst zu Ende gegangen.
Die paar Leutchen, die in dem halbleeren Kirchlcin dem Herrgott ein

Stündchen stiller Betrachtung geweiht, zogen nach alle» Seiten ausein-

ander. 'S war wohl meistens Aelplervolk. Hinter ihnen wankte am

Stäbe ein älterer, nobler Herr daher; doch wenigstens einer von den

vielen Hunderten der vornehmen, modernen Welt, der cr.'me <le I»

ermne, die da oben neue Lebenskraft suchen. — den herrlichen Morgen
aber in den Armen Morpheus verträumen. Der Bahnzug sollte mich

samt den Choralisten zu Tal befördern; also harrten wir desselben. Da
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